
Die Vereinbarung in der Form eines Notenwechsels
vom 24. August 2009/28. Dezember 2009 zwischen der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der
 Regierung der Republik Ecuador über Finanzielle Zusam-
menarbeit („Fonds zur Kontrolle invasiver Spezies auf den
Galapagos“) ist nach ihrer Inkrafttretensklausel

am 28. Dezember 2009

in Kraft getreten; die deutsche einleitende Note wird
nachstehend veröffentlicht. 

Bonn, den 21. Januar 2013

B u n d e s m i n i s t e r i u m
f ü r  w i r t s c h a f t l i c h e  Zu s a m m e n a r b e i t

u n d  E n t w i c k l u n g
Im Auftrag

Pa u l  G a ra y c o c h e a
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Der Geschäftsträger a. i. Quito, den 24. August 2009
der Bundesrepublik Deutschland

Herr Minister,

ich beehre mich, Ihnen im Namen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland unter
Bezugnahme auf die Zusage der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland vom 30. Ok-
tober 2008 (Verbalnote Nr. 274/2008) folgende Vereinbarung über Finanzielle Zusammen-
arbeit vorzuschlagen:

1. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ermöglicht es der Regierung der
 Republik Ecuador oder anderen, von beiden Regierungen gemeinsam auszuwählen-
den Empfängern, von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Frankfurt am Main,
einen nicht rückzahlbaren Finanzierungsbeitrag von bis zu 2 500 000,– EUR (in Wor-
ten: zwei Millionen fünfhunderttausend Euro) für das Vorhaben „Fonds zur Kontrolle
 invasiver Spezies auf den Galapagos“ („Fondo para el Control de las Especies 
Invasoras de Galapagos“) zu erhalten, wenn nach Prüfung dessen Förderungswürdig-
keit festgestellt und bestätigt worden ist, dass es als Vorhaben des Umweltschutzes
oder der sozialen Infrastruktur oder als Kreditgarantiefonds für mittelständische Betriebe
oder als selbsthilfeorientierte Maßnahme zur Armutsbekämpfung oder als Maß-
nahme, die der Verbesserung der gesellschaftlichen Stellung der Frau dient, die
 besonderen Voraussetzungen für die Förderung im Wege eines nicht rückzahlbaren
Finanzierungsbeitrages erfüllt.

2. Kann bei dem Vorhaben die unter Nummer 1 genannte Bestätigung nicht erfolgen, so
ermöglicht es die Regierung der Bundesrepublik Deutschland der Regierung der
 Republik Ecuador, von der KfW für dieses Vorhaben bis zur Höhe des vorgesehenen
Finanzierungsbeitrags ein Darlehen zu erhalten.

3. Das in Nummer 1 bezeichnete Vorhaben kann im Einvernehmen zwischen der Regie-
rung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Ecuador durch
andere Vorhaben ersetzt werden. Wird es durch ein Vorhaben ersetzt, das als Vor -
haben des Umweltschutzes oder der sozialen Infrastruktur oder als Kreditgarantie-
fonds für mittelständische Betriebe oder als eine selbsthilfeorientierte Maßnahme zur
Armutsbekämpfung oder als Maßnahme, die der Verbesserung der gesellschaftlichen
Stellung der Frau dient, die besonderen Voraussetzungen für die Förderung im Wege
eines  Finanzierungsbeitrages erfüllt, so kann ein nicht rückzahlbarer Finanzierungs-
beitrag, anderenfalls ein Darlehen, gewährt werden.

4. Falls die Regierung der Bundesrepublik Deutschland es der Regierung der Republik
Ecuador zu einem späteren Zeitpunkt ermöglicht, weitere Darlehen oder Finanzie-
rungsbeiträge zur Vorbereitung des unter Nummer 1 genannten Vorhabens oder
 Finanzierungsbeiträge für notwendige Begleitmaßnahmen zur Durchführung und Be-
treuung des unter Nummer 1 genannten Vorhabens von der KfW zu erhalten, findet
diese Vereinbarung Anwendung.

5. Die Verwendung des unter Nummer 1 genannten Betrages, die Bedingungen, zu de-
nen er zur Verfügung gestellt wird, sowie das Verfahren der Auftragsvergabe bestimmt
die zwischen der KfW und dem Empfänger des Finanzierungsbeitrages zu schließen-
de Vereinbarung, die den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechtsvor-
schriften unterliegt.

6. Die Zusage des unter Nummer 1 genannten Betrages entfällt, soweit nicht innerhalb
einer Frist von acht Jahren nach dem Zusagejahr die entsprechende Finanzierungs -
vereinbarung geschlossen wurde. Für diesen Betrag endet die Frist mit Ablauf des
31. Dezember 2016.

7. Die Regierung der Republik Ecuador, soweit sie nicht Empfänger des Finanzierungs -
beitrages ist, wird etwaige Rückzahlungsansprüche, die aufgrund der nach Nummer 5
zu schließenden Finanzierungsvereinbarung entstehen können, gegenüber der KfW
 garantieren.

8. Die Regierung der Republik Ecuador stellt die KfW von sämtlichen Steuern und sons-
tigen öffentlichen Abgaben frei, die im Zusammenhang mit Abschluss und Durchfüh-
rung der unter Nummer 5 erwähnten Vereinbarung in der Republik Ecuador erhoben
werden.

9. Die Regierung der Republik Ecuador überlässt bei den sich aus der Gewährung des
Finanzierungsbeitrages ergebenden Transporten von Personen und Gütern im See-
und Luftverkehr den Passagieren und Lieferanten die freie Wahl der Verkehrsunter-
nehmen, trifft keine Maßnahmen, welche die gleichberechtigte Beteiligung der
 Verkehrsunternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland ausschließen oder
erschweren, und erteilt gegebenenfalls die für eine Beteiligung dieser Verkehrsunter-
nehmen erforderlichen Genehmigungen.

10. Diese Vereinbarung wird in deutscher und spanischer Sprache geschlossen, wobei
jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
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Falls sich die Regierung der Republik Ecuador mit den unter den Nummern 1 bis 10 ge-
machten Vorschlägen einverstanden erklärt, werden diese Note und die das Einverständ-
nis Ihrer Regierung zum Ausdruck bringende Antwortnote Eurer Exzellenz eine Verein -
barung zwischen unseren beiden Regierungen bilden, die mit dem Datum Ihrer
Antwortnote in Kraft tritt.

Genehmigen Sie, Herr Minister, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochach-
tung.

R a y m o n d  D e q u i n

Seiner Exzellenz
dem Minister für Auswärtige Angelegenheiten
der Republik Ecuador
Herrn Fander Falconí Benítez

Quito
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